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374 21. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Köln vom 10.02.2009 vom 14. Dezember 2020

Aufgrund von §§ 7 Abs. 1, 41 Abs. 1 Satz 2 lit f Gemeindeord-
nung NRW i.d.F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV.NRW.S. 966) hat der Rat in seiner 
Sitzung vom 10.09.2020 folgende Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung vom 10.02.2009, zuletzt geändert durch die 20. 
Änderungssatzung der Hauptsatzung vom 6. Dezember 2019 
beschlossen:

§ 1

§ 22 Absatz 7 der Hauptsatzung der Stadt Köln erhält folgende 
Fassung:

„(7) Der Integrationsrat wirkt an den Beratungen über die 
Haushaltssatzung mit. Er berät über alle Haushaltsansätze, 
die seine Aufgaben betreffen und kann dazu Vorschläge und 
Anregungen machen.

Darüber hinaus weist der Rat dem Integrationsrat Mittel zu, 
über deren Verteilung der Integrationsrat nach Maßgabe der 
vom Rat beschlossenen Richtlinien

–	 zur Anerkennung und Förderung der Interkulturellen Zent-
ren und 

–	 zur Förderung rassismuskritischer Projekte zur Stärkung 
von Demokratie und Akzeptanz

entscheidet.“

§ 2

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet 

 oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 14.12.2020 Die Oberbürgermeisterin
 gez. Henriette Reker

375 22. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Köln vom 10.02.2009 vom 17. Dezember 2020

Aufgrund von §§ 7 Abs. 1, 41 Abs. 1 Satz 2 lit f Gemeindeord-
nung NRW i.d.F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV.NRW.S. 966) hat der Rat in sei-
ner Sitzung vom 10.09.2020 folgende Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung vom 10.02.2009, zuletzt geändert durch die 
21. Änderungssatzung der Hauptsatzung vom 14.12.2020 be-
schlossen:

§ 1

§ 8 der Hauptsatzung der Stadt Köln erhält folgende Fassung:

„(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Köln, die durch 
Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden durch Bereit-
stellung des digitalisierten Dokuments unter www.stadt-koeln.
de/Bekanntmachungen vollzogen, soweit gesetzlich nicht et-
was anderes bestimmt ist. Auf die erfolgte Bereitstellung wird 
im „Amtsblatt der Stadt Köln“ nachrichtlich hingewiesen. So-
weit gesetzlich erforderlich, wird die öffentliche Bekanntma-
chung zusätzlich im „Amtsblatt der Stadt Köln“ vollzogen.

(2) Zustellungen durch öffentliche Bekanntmachung werden 
durch Bereitstellung der Benachrichtigung im Internet für die 
Dauer von zwei Wochen unter www.stadt-koeln.de/oeffentli-
che-zustellungen vollzogen. 

(3) Sind öffentliche Bekanntmachungen in der durch Absatz 1 
und 2 festgelegten Form infolge höherer Gewalt oder sonsti-
ger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so genügt die 
Bekanntmachung durch einen Aushang im Erdgeschoss des 
städtischen Dienstgebäudes Laurenzplatz 4, 50667 Köln, bis 
zur späteren nachrichtlichen Bekanntmachung unter www.
stadt-koeln.de/Bekanntmachungen bzw. www.stadt-koeln.de/
oeffentliche-zustellungen. Dies gilt entsprechend auch für den 
nachrichtlichen Hinweis in Absatz 1 Satz 3.“

§ 2

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet 

 oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 17.12.2020 Die Oberbürgermeisterin
 gez. Henriette Reker

376 Satzung zur Änderung der Satzung über die Benut-
zung von Sportstätten und Schulbädern der Stadt 
Köln sowie des Neptunbades (Sportstättensatzung) 
vom 14. Dezember 2020

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 10.09.2020 
aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (SGV.NW.2023) diese Satzung beschlossen.

§ 1

Die Satzung über die Benutzung von Sportstätten und Schul-
bädern der Stadt Köln sowie des Neptunbades (Sportstätten-
satzung) vom 07.07.1998 wird wie folgt geändert:

Der § 19„Inkrafttreten“ erhält folgenden Absatz 2:

„Die Satzung ist anwendbar für die Benutzung von Sportstät-
ten und Schulbädern der Stadt Köln, dessen Gestattung bis 
zum 30.06.2020 erfolgte.“

§ 2

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.07.2020 in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
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Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet 

 oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 14.12.2020 Die Oberbürgermeisterin
 gez. Henriette Reker

377 Widmung von Teilstücken der Merianstraße  
in Köln-Chorweiler

Die Widmung von einem Teilabschnitt der Merianstraße von 
Weichselring bis Volkhovener Weg in Köln-Chorweiler als Ge-
meindestraße ohne Benutzungsbeschränkung wird gemäß § 6 
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG) für folgende Grund-
stücksflächen verfügt:

Gemarkung Flur Flurstücke (T=Teilstück)

Longerich 21 1828, 3381(T) 

92 679(T), 793(T)

93 131, 133, 151(T), 161(T), 171, 174, 
248, 249(T), 278, 285(T), 287, 288

94 72/34(T), 699(T), 703(T), 1749(T), 
1750, 1790(T), 2190(T)

Worringen 46 1020(T), 1021(T), 1022, 1023(T), 1033, 
1034, 1037(T), 1290(T), 

50 865, 866

Es wird ferner gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW 
(StrWG) verfügt, dass die Fläche vor der Sportanlage mit Ten-
nisplätzen Merianstraße 2-4 in Köln-Chorweiler (Gemarkung 
Longerich, Flur 94, Teilstück aus Flurstück 2160) als Gemein-
destraße ohne Benutzungsbeschränkung  gewidmet wird.

Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam. 

5 Pläne, aus denen die Lage der gewidmeten Flächen ersicht-
lich ist, sind dieser Veröffentlichung angefügt. Die Widmungs-
unterlagen können darüber hinaus beim

Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zim-
mer 13 C61, 

montags und donnerstags� von 8.00–16.00 Uhr,
dienstags� von 8.00–18.00 Uhr,
mittwochs und freitags� von 8.00–12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
23662) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Köln, in Köln, 
eingelegt werden.

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
gez. Cornelia Müller, Amtsleiterin
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378 Öffentliche Auslegung der Planfeststellung im Hoch-
wasserschutz auf dem Gebiet der Stadt Köln für das 
Vorhaben „Sanierung der Lindemauer in Köln-Sürth“

Auf Veranlassung der Bezirksregierung Köln, Zeug
hausstraße  2–10, 50667 Köln, wird Folgendes bekannt ge-
macht:

Bekanntmachung

Die Bezirksregierung Köln hat mit Planfeststellungsbeschluss 
vom 10.12.2020 den Plan für die Sanierung der Lindemauer in 
Köln-Sürth mit folgendem Tenor festgestellt:

„Die Bezirksregierung Köln stellt auf Antrag der Stadtentwäs-
serungsbetriebe Köln, AöR, Ostmerheimer Straße 555, 51109 
Köln vom 27.06.2018 und 20.05.2020 gemäß § 68 des Geset-
zes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsge-
setz – WHG) i.V.m. §§ 72 ff des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) den Plan 
für die Sanierung der Lindemauer in Köln-Sürth in Gestalt der 
nachfolgend aufgeführten Planunterlagen und Vorgaben ein-
schließlich der notwendigen Folgemaßnahmen fest.“

In dem Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt worden. Der Planfeststellungsbeschluss enthält 
Auflagen. Dem Planfeststellungsbeschluss, in dem über alle 
rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen, Forderungen und 
Anregungen entschieden wurde, ist folgende Rechtsbehelfs-
belehrung beigefügt:

„Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb ei-
nes Monats nach Zustellung Klage erhoben werden.

Die Klage ist schriftlich beim Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Müns-
ter (Postanschrift: Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen, Postfach 63 09, 48033 Münster), einzu-
reichen oder zur Niederschrift der Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle zu erklären.

Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststel-
lungsbeschluss für dieses Vorhaben, für das ein besonderes 
öffentliches Interesse besteht, hat keine aufschiebende Wir-
kung.

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtungsklage nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) gegen den vorstehenden Planfest-
stellungsbeschluss kann nur innerhalb eines Monats nach 
Zustellung dieses Planfeststellungsbeschlusses beim Ober-
verwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidi-
ikirchplatz 5, 48143 Münster (Postanschrift: Oberverwaltungs-
gericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Postfach 63 09, 
48033 Münster) gestellt und begründet werden.

Falls die Frist durch das Verschulden einer bevollmächtigten 
Person versäumt werden sollte, so würde deren Verschulden 
der verantwortenden Person zugerechnet werden. Die Klage 
kann auch durch Übertragung eines elektronischen Doku-
ments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbei-
tung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 
versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert 
und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß §  55a 
Abs.  4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung 
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und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingun-
gen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektroni-
schen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung 
– ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der der-
zeit geltenden Fassung.

Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internet-
seite www.justiz.de.“

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der damit ver-
bundenen beschränkten Zugänglichkeit des Stadthauses für 
die Öffentlichkeit kann die Möglichkeit der Einsichtnahme 
nicht in dem üblichen Umfang gewährleistet werden. Gemäß 
§ 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 
Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-
19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) vom 
20.05.2020 (BGBl. I S. 1041) ersetze ich deshalb die vorge-
sehene Auslegung durch eine Internetveröffentlichung. In der 
Zeit vom 04.01.2021 bis 18.01.2021 einschließlich werden die 
o.g. Unterlagen auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 
unter https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfah-
ren/54_gewaesserausbau_planfeststellungsverfahren/index.
html zugänglich gemacht.

Während dieses Zeitraumes der Internetveröffentlichung be-
steht als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 
Abs. 2 Satz 1 PlanSiG die Möglichkeit, den Planfeststellungs-
beschluss der Bezirksregierung Köln vom 10.12.2020, Az. 
54.1.16.2 – (11.0), mit einer Ausfertigung des festgestellten 
Planes (einschließlich der Rechtsbehelfsbelehrung)

bei der Stadtverwaltung Köln, Bauverwaltungsamt, Stadt-
haus, Westgebäude, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zim-
mer 14C46

montags und donnerstags:� 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
dienstags:� 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mittwochs und freitags:� 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

während der Dienststunden einzusehen.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Beschränkungen durch 
das Corona-Virus das Stadthaus derzeit nur nach vorheriger 
Anmeldung betreten werden kann. Anmeldungen können Sie 
telefonisch unter 0221-221-22733 oder per Mail unter 62-plan-
verfahren@stadt-koeln.de vornehmen. Die jeweils aktuell gel-
tenden Regelungen finden Sie unter https://www.stadt-koeln.
de/leben-in-koeln/gesundheit/infektionsschutz/corona-virus/
eingeschraenkte-erreichbarkeit-der-stadtverwaltung.

Gleichzeitig wird diese Bekanntmachung gemäß § 27a VwVfG 
NRW auf der Internetseite der Stadt Köln unter http://www.
stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/planfeststel-
lungsverfahren-dritter veröffentlicht.

Dabei wird auf die o.g. Internetseite der Bezirksregierung Köln 
zu dem Planfeststellungsbeschluss und den Planunterlagen 
verlinkt.

Die auszulegenden Planunterlagen und diese Bekanntma-
chung sind mit Beginn der Offenlage bis zum Ende der Klage-
frist auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln einsehbar.

Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei Wo-
chen gilt der Planfeststellungsbeschluss den Betroffenen ge-
genüber, an die keine persönliche Zustellung erfolgt ist, als 
zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW).

Köln, den 11.12.2020
Bezirksregierung Köln
54.1.16.2 – (11.0)
Im Auftrag
gez. Horstkötter

Köln, den 14.12.2020
Die Oberbürgermeisterin
Bauverwaltungsamt
Im Auftrag
Cornelia Müller
Amtsleiterin

379 Bestätigungsvermerk und Ergebnisverwendungs-
beschluss für das Geschäftsjahr 2018 der Koeln-
messe GmbH, Köln

Die Gesellschafterversammlung der Koelnmesse GmbH, Köln, 
hat am 30. April 2019 den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2018 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie folgt 
beschlossen:

Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Vorschlag der 
Geschäftsführung sowie den Empfehlungen des Finanzaus-
schusses vom 15. Mai 2019 und des Aufsichtsrates vom 
17. Mai 2019 zu und beschließt, gemäß § 16 VII b) des Gesell-
schaftsvertrages der Koelnmesse GmbH, den im Geschäfts-
jahr 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn der Koelnmesse 
GmbH in Höhe von EUR 46,8 Mio. auf neue Rechnung vor-
zutragen. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 16. 
bis 31. Dezember 2020 vormittags von 9 Uhr bis 12 Uhr im 
Messehochhaus, 6. Etage, Zimmer 11, zur Einsichtnahme aus 
und wurden zusätzlich am 23. Januar 2020 im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG, 
Köln, hat am 28. März 2019 den uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss der Koelnmesse GmbH, 
Köln, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018  sowie dem 
Anhang, der mit dem Anhang des Konzernabschlusses zu-
sammengefasst ist, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – sowie den Konzern-
abschluss der Koelnmesse GmbH, Köln, und ihrer Tochterge-
sellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz 
zum 31. Dezember 2018, der Konzern-Gewinn- und Verlust-

http://www.justiz.de
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https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/gesundheit/infektionsschutz/corona-virus/eingeschraenkte-erreichbarkeit-der-stadtverwaltung
http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/planfeststellungsverfahren-dritter
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rechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzern-
kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1 Januar 2018 
bis zum 31. Dezember 2018  sowie dem Konzernanhang, der 
mit dem Anhang des Jahresabschlusses zusammengefasst 
ist, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
zusammengefassten Lagebericht (Bericht über die Lage der 
Gesellschaft und des Konzerns) der Koelnmesse GmbH für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 geprüft. Die Erklärung zur Unternehmensführung nach 
§ 289f Abs. 4 HGB haben wir in Einklang mit den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. Zudem ha-
ben wir die unter „SONSTIGE INFORMATIONEN“ genannten 
übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Ausnahme des ge-
prüften Jahresabschlusses, des geprüften Konzernabschlus-
ses sowie des zusammengefassten Lageberichts und unseres 
Bestätigungsvermerks nicht geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei den Prüfungen ge-
wonnenen Erkenntnissen

–	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018  so-
wie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018  und

–	 entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezem-
ber 2018  sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018  und

–	 vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser zusammengefasste Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahres- und dem Konzernabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar. Unser Prüfungsurteil zum zusammengefassten 
Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben 
genannten Erklärung zur Unternehmensführung.

Gemäß §  322 Abs.  3 Satz  1  HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfungen zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses und 
des zusammengefassten Lageberichts geführt haben.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben unsere Prüfungen des Jahresabschlusses, des 
Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit §  317  HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsät-
zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die PrüfungEN des Jahresabschlusses, des Konzernabschlus-

ses und des zusammengefassten Lageberichts“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
der Gesellschaft und den Konzernunternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss, zum Kon-
zernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht zu 
dienen.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen 
verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen 

–	 die Erklärung zur Unternehmensführung nach §  289f 
Abs. 4 HGB 

–	 die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Ausnahme 
des geprüften Jahresabschlusses, des geprüften Kon-
zernabschlusses sowie des zusammengefassten Lagebe-
richts und unseres Bestätigungsvermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss, zum Konzern-
abschluss und zum zusammengefassten Lagebericht erstre-
cken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dement-
sprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine 
andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unseren Prüfungen haben wir die Ver-
antwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei 
zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

–	 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Kon-
zernabschluss, zusammengefassten Lagebericht oder un-
seren bei den Prüfungen erlangten Kenntnissen aufweisen 
oder

–	 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRE-
TER UND DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN JAHRESAB-
SCHLUSS, DEN KONZERNABSCHLUSS UND DEN ZU-
SAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses, 
die den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entsprechen, und dafür, dass der Jah-
resabschluss und der Konzernabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung jeweils 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft bzw. 
des Konzerns vermitteln. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses bzw. eines Konzernabschlusses 
zu ermöglichen, die jeweils frei von wesentlichen – beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen sind.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses bzw. des Kon-
zernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft bzw. des Konzerns 
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zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, jeweils Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, jeweils auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmen-
stätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des zusammengefassten Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und 
des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss und dem Konzernabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Syste-
me), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im zusammengefassten Lagebericht erbrin-
gen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft und des Kon-
zerns zur Aufstellung des Jahresabschlusses, des Konzernab-
schlusses und des zusammengefassten Lageberichts.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE 
PRÜFUNGEN DES JAHRESABSCHLUSSES, DES KON-
ZERNABSCHLUSSES UND DES ZUSAMMENGEFASSTEN 
LAGEBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss bzw. der Konzernabschluss 
jeweils als Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist, und ob 
der zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft und des Konzerns 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-
resabschluss und dem Konzernabschluss sowie mit den bei 
der jeweiligen Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die jeweiligen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk 
zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss, 
zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lage-
bericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit §  317  HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses, 
Konzernabschlusses bzw. zusammengefassten Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfungen üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus

–	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
– beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Dar-
stellungen im Jahresabschluss, Konzernabschluss bzw. 
zusammengefassten Lagebericht, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

–	 gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfungen 
des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses re-
levanten internen Kontrollsystemen und den für die Prü-
fung des zusammengefassten Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

–	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben.

–	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern jeweils angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlang-
ten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft bzw. des Konzerns zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss, Kon-
zernabschluss bzw. zusammengefassten Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unsere jeweiligen Prüfungsurteile zu mo-
difizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 
die Gesellschaft ihre bzw. der Konzern seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

–	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses und des Konzernabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss und der Konzernabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellen, dass 
der Jahresabschluss und der Konzernabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung jeweils ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft bzw. des Konzerns vermitteln.

–	 holen wir bei der Prüfung des Konzernabschlusses ausrei-
chende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungs-
legungsinformationen der Unternehmen oder Geschäfts-
tätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurtei-
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le zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten 
Lagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die 
Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzern-
abschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung 
für unsere Prüfungsurteile.

– beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten La-
geberichts mit dem Jahresabschluss und dem Konzern-
abschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft und des 
Konzerns.

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Anga-
ben im zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfungen sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfungen feststellen“.

Geschäftsführung
Gerald Böse                    Herbert Marner

380 Ortsübliche Bekanntgabe des Ergebnisses der 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 9 Absatz 3 und 4 in 
Verbindung mit § 7 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) gemäß § 5 Absatz 2 
UVPG

Die Firma Xella Deutschland GmbH betreibt am Standort Nie-
derkasseler Straße 28-30 in 51147 Köln eine Dampferzeu-
gungsanlage. Kernstück der Anlage ist ein Großwasserraum-
kessel mit einer Braunkohlenstaub (BKS) –Feuerung. Die Anla-
ge wird mit einer Feuerungswärmeleistung von 7,3 Megawatt 
betrieben.

Die Anlage ist der Ziffer 1.2.1 des Anhangs der 4. Bundes-Im-
missionsschutz-Verordnung (BImSchV) als Anlage zur Erzeu-
gung von Dampf in einer Feuerungsanlage, einschließlich zu-
gehöriger Dampfkessel, durch den Einsatz von Kohle, mit ei-
ner Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt bis weniger als 
50 Megawatt zuzuordnen und in Folge dessen nach Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigungspflichtig.

Genehmigt wurde die Anlage mit einem Kamin zur Ableitung 
der Rauchgase mit einem Innendurchmesser von 600 mm so-
wie eine Schornsteinmindesthöhe von 36 m. Die beantragte 

Änderung beinhaltet die Anpassung des Kamininnendurch-
messers auf 700 mm sowie die Absenkung des Emissions-
grenzwertes für den Luftschadstoff Schwefeldioxid (SO2) und 
Schwefeltrioxid (SO3), angegeben als Schwefeldioxid (SO2).

Für die oben beschriebene Anlagenart ist in der Liste „UVP-
pflichtiger Vorhaben“ der Anlage 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung - UVPG - vom 24.02.2010 (BGBI. 
I S. 94) unter Nr. 1.2.1 eine standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalls zur Feststellung (Screening) der UVP-Pflicht vorge-
sehen. Das Screening erfolgte nach den Vorgaben der § 9 Ab-
sätze 3 und 4 und § 7 Absatz 2 UVPG.

Das Screening hat ergeben, dass durch das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind und somit von einer Durchführung der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung abgesehen werden kann. Das Ergebnis des 
Screening und die Entscheidung der Genehmigungsbehörde 
werden hiermit nach § 5 Absatz 2 UVPG öffentlich bekannt 
gemacht.

Gemäß § 5 Absatz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbst-
ständig anfechtbar.

Die Screening-Unterlagen können nach Bestimmungen des 
Umweltinformationsgesetzes nach vorheriger Terminabspra-
che bei der Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt, 
Untere Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaftsbe-
hörde, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, eingesehen werden.

Köln, den 10. Dezember 2020

Die Oberbürgermeisterin
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Im Auftrag
Konrad Peschen
Amtsleiter

381 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Ingrid Karin Dietel

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 15.12.2020, 22.0721039.0036.3.21331806

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 7.39, Venloer Str. 151–153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
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Ingrid Karin Dietel HS: Herzogstr. 11, 50667 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.12.2020
Im Auftrag
gez. Wingen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Tanja Hürth

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Haftungsbescheid vom 03.12.2020 für Gewerbesteuer- 
und Zinsforderungen für die Jahre 2009 bis 2010, 212/11- 
206.318.319.020

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 208, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Tanja Hürth, Alte Neusser Landstr. 281, 50769 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.12.2020
Im Auftrag
gez. Stawski

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Hans-Dieter Neuen

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zweitwohnungssteuerbescheid vom 14.12.2020, 212/32 – 
695.018.018.777

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Zweitwoh-
nungssteuer, Zimmer 667, Stadthaus Chorweiler, Athener 
Ring 4, 50765 Köln

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herrn Hans-Dieter Neuen, Kirchsteig 6, 09235 Burkhardtsdorf

Das Dokument enthält eine Fälligkeit zu einer Zahlung, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 11.12.2020
Im Auftrag
gez. Gierlach

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Guido Löhr 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zweitwohnungssteuer vom 01.01.2013 – 31.12.2013, 212/32 
– 695.017.029.536

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Zweitwoh-
nungssteuer, Zimmer 662, Stadthaus Chorweiler, Athener 
Ring 4, 50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herrn Guido Löhr, Reinickendorfer Str. 115, 13347 Berlin

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.12.2020
Im Auftrag
gez. Kaya

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Sara Pätzel

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung vom 15.12.2020 nach § 26 des Schornsteinfeger-
Handwerksgesetz für die Liegenschaft Frankfurter Str. 451, 
51103 Köln, Aktenzeichen 321/10-KV-295/20
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Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Gewerbeabteilung, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Pätzel, Sara, Frankfurter Str. 451, 51103 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.12.2020
Im Auftrag
gez. Kolb

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Mesut Akçadasoglu

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ermahnung gemäß § 4 Abs. 5 des Straßenverkehrsgesetzes, 
14.12.2020, Aktenzeichen: 322/2 – 3111

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Akçadasoglu, Mesut, Graditzer Str. 42a, 50735 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 14.12.2020
Im Auftrag
gez. Pfeifer

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Adil Kurt

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ermahnung gemäß § 4 Abs. 5 des Straßenverkehrsgesetzes, 
14.12.2020, Aktenzeichen: 322/2 – 3111

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Kurt, Adil, Schaaffhausenstr. 2, 50769 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 14.12.2020
Im Auftrag
gez. Pfeifer

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Vincenzo Florio

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ermahnung gem. § 4 Abs. 5 des Straßenverkehrsgesetzes, 
14.12.2020, Aktenzeichen: 322/2 – 3111

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Florio, Vincenzo, Stammstr. 9, 50823 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 14.12.2020
Im Auftrag
gez. Pfeifer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Billel Charif

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Abschiebungsandrohung vom 15.12.2020

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56–66, 51105 
Köln
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Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Billel Charif, geb. am 07.08.1991 in Casbah, algerischer 
Staatsangehöriger

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.12.2020
Im Auftrag
gez. Dogan

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Endri Barushi

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Abschiebungsandrohung vom 15.12.2020

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56–66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Endri Barushi, geb. am 11.03.1993 in Tirana, albanischer 
Staatsangehöriger

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.12.2020
Im Auftrag
gez. Dogan

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Mebarkia Aymen

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Abschiebungsandrohung vom 15.12.2020

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56–66, 51105 
Köln

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Mebarkia Aymen, geb. 19.11.1998, Geburtsort unbe-
kannt, algerischer Staatsangehöriger

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.12.2020
Im Auftrag
gez. Dogan

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Mohamed Sidhoum

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Abschiebungsandrohung vom 18.12.2020

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56–66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Mohamed Sidhoum, geb. am 13.08.1975 in Algier, algeri-
scher Staatsangehöriger

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 18.12.2020
Im Auftrag
gez. Dogan

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Marco Aurelio Souza Pires

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Abschiebungsandrohung vom 15.12.2020

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56–66, 51105 
Köln
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Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Marco Aurelio Souza Pires, geb. am 08.06.1976 in Vala-
dares, brasilianischer Staatsangehöriger

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.12.2020
Im Auftrag
gez. Dogan

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Adel Aissa

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Abschiebungsandrohung vom 18.12.2020

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56–66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Adel Aissa, geb. am 13.02.1997 in Kharibka, algerischer 
Staatsangehöriger

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 18.12.2020
Im Auftrag
gez. Dogan

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Abdul Latif Tschakerzahi

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 14.12.2020,  
Aktenzeichen 501/112-02.059578

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 224, Wiener Platz 2a, 
51065 Köln

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 14.12.2020
Im Auftrag
gez. Wieler

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Sven Kiene

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 14.12.2020,  
Aktenzeichen 501/112-02.050780

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 224, Wiener Platz 2a, 
51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 14.12.2020
Im Auftrag
gez. Wieler

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Pellum Beshiri

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 14.12.2020, 502/94-1 520 1 37 37 0649 5

Behörde, für die zugestellt wird:
Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und  Senio-
ren, Unterhaltsvorschusskasse, Kalker Hauptstraße 247–273, 
51103 Köln 
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.
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Köln, den 14.12.2020
Im Auftrag
Kücükersen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Asil Keder

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über den Ablehnungsbescheid der Leistungen nach 
dem Unterhaltsvorschussgesetz, 15.12.2020, 502/94-1 520 1 
21 21 3488

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und  
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 137, Kalker 
Hauptstraße 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Frau Asil Keder, Loorweg 202, 51143 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.12.2020
Im Auftrag
gez. Maier

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr René Rüsing

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 14.12.2020, 502/94-1 520 1 29 29 0943

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und  
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 137, Kalker 
Hauptstraße 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr René Rüsing, Luisenstraße 90, 53721 Siegburg

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 14.12.2020
Im Auftrag
gez. Maier

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Anka Borneva

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über die Ablehnung der Leistungen nach dem UVG, 
15.12.2020, 1 520 1 03 03 4220

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Kalker Hauptstr. 247–273, 
51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Borneva, Anka, Deutz-Mülheimer Str. 214, 51063 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.12.2020
Im Auftrag
gez. Mohr

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Muteba

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung gem. § 24 SGB X, 15.12.2020, 1 520 1 36 36 0373

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 152, Kalker 
Hauptstr. 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.
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Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Mbonda Muteba, Stockholmer Allee 13, 50765 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.12.2020
Im Auftrag
gez. Özdemir

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Vuhinger

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung gem. § 24 SGB X, 15.12.2020, 1 520 1 36 36 0394

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 152, Kalker 
Hauptstr. 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Frau Maria Vuhinger, Alte Brühler Str. 12, 50997 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.12.2020
Im Auftrag
gez. Özdemir

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Michael Antonio Williams

Die nachstehend bezeichneten Dokumente werden hiermit ge-
mäß § 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung der Dokumente, Datum, Aktenzeichen der 
Dokumente:
Informationen für den barunterhaltspflichtigen Elternteil, Aus-
kunftsersuchen, Zahlungsaufforderung, Mahnung und In-
verzugsetzung, 16.12.2020, 502/92 – 1 520 1 20 20 1483 8, 
502/92 – 1 520 1 20 20 1484 6

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 133, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln

Die Dokumente können bei dieser Behörde eingesehen 
werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Michael Antonio Williams, Deidesheimer Str. 4, 50739 
Köln

Die Dokumente gelten nach Ablauf von 2 Wochen nach Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn sie 
bis dahin nicht abgeholt worden sind.

Köln, den 16.12.2020
Im Auftrag
gez. Schupp

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Svenja Lehmann

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Inverzugsetzung vom 17.12.2020, AZ: 1 520 1 36 36 0585 und 
1 520 1 36 36 0586

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 154, Kalker Haupt-
str. 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Svenja Lehmann, Kölner Str. 37, 51149 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 17.12.2020
Im Auftrag
Zawadka

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung für Mhamad, Sweven Sabir; geboren am 
01.01.1982

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs; AZ: 503.51.1914
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Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte, Abrech-
nung stationäre Krankenhilfe (503/41), Ottmar-Pohl-Platz 1, 
51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Mhamad, Sweven Sabir, ohne festen Wohnsitz

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 16.12.2020
Im Auftrag
gez. Bauer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung für Frau Mitkova, Anna-Maria; geboren 
am 06.11.1996

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs; Erinnerung; AZ: 503.51.2052

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte, Abrech-
nung stationäre Krankenhilfe (503/41), Ottmar-Pohl-Platz 1, 
51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Mitkova, Anna-Maria; ohne festen Wohnsitz

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 16.12.2020
Im Auftrag
gez. Bauer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Ömer Yildirim

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zahlungsaufforderung vom 15.12.2020, 312002700858

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Ausbildungsför-
derung (Schüler-BAföG), Zimmer 5.D.05, Kalk Karree, Ottmar-
Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Ömer Yildirim, Tollerstr. 1, 50829 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.12.2020
Im Auftrag
gez. Kuhl

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Niehage, Dominik

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Amtliche Kontrolle der Hundehaltung, 26.11.2020, 570/53-3-
28673

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Umwelt und Verbrau-
cherschutzamt, Lebensmittelüberwachung und Veterinär-
dienste, Friedrich-Ebert-Ufer 64–70, 51143 Köln
Es ist vorab ein Termin zur Einsichtnahme zu vereinbaren unter 
0221-22126211.
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Niehage, Dominik, Etzelstr. 226, 50739 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.12.2020
Im Auftrag
gez. Bergmann
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382 Information in eigener Sache 
Das Amtsblatt der Stadt Köln wird digital und 
„schlanker“ 
Öffentliche Bekanntmachungen künftig primär im 
Internet

Der Rat der Stadt Köln hat am 10.09.2020 die 22. Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Köln vom 10.02.2009 
(siehe separater Amtsblatt-Artikel) zugunsten der Vereinfa-
chung des Verfahrens bei öffentlichen Bekanntmachungen 
beschlossen.

Ein neues digitalisiertes Verfahren gestattet nicht nur eine 
schnellstmögliche und unkomplizierte Veröffentlichung, son-
dern stellt auch eine kostengünstigere und – in Anbetracht 
einer Papierersparnis von ca. 100.000 Blatt jährlich – insbe-
sondere klimafreundliche Form dar.

Bebauungsplanverfahren und andere offizielle Bekanntma-
chungen, die aufgrund anderer Rechtsvorschriften in Amts-
blättern zu veröffentlichen sind, werden auch weiterhin im 
Amtsblatt der Stadt Köln publiziert.

Mit Inkrafttreten der Änderung werden ab dem 01.01.2021 
die öffentlichen Bekanntmachungen im Internet (www.stadt-
koeln.de/öffentliche_bekanntmachungen) in Form einer bar-
rierefreien PDF-Datei bekannt gegeben. Die Beiträge werden 
gesammelt im wöchentlich erscheinenden Amtsblatt in ge-
kürzter Form dargestellt. Jede Bekanntmachung wird jeweils 
mit einem Link, der auf das Dokument verweist, veröffentlicht.

Für die Abonnentinnen und Abonnenten der Druckexempla-
re besteht die Möglichkeit, das Amtsblatt alternativ zu den 
Printexemplaren (ggf. auch zusätzlich) als pdf-Dokument zu 
erhalten. Sofern Sie diesbezüglich künftig eine Umstellung 
wünschen, wird um eine Mail an das Postfach amtsblatt@
stadt-koeln.de gebeten.

Die Amtsblatt-Redaktion wünscht Ihnen auch in Anbetracht 
der gegenwärtigen Situation schöne Feiertage und einen gu-
ten Jahreswechsel.
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